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(54) Bausatz für einen Abfallsammler

(57) Die Erfindung betrifft einen Bausatz für einen
Abfallsammler (1), mit einem Bodenelement (2) und ei-
nem Deckrahmen (3), die in ihrem Randbereich jeweils
dieselbe Anzahl Steckaufnahmen (4) aufweisen, und mit
gleich langen Stegelementen (5) in derselben Anzahl,
wobei jedes Stegelement (5) über ein erstes Ende in eine

der Steckaufnahmen (4) des Bodenelements (2) und
über ein in Längsrichtung des Stegelements (5) von dem
ersten Ende beabstandetes zweites Ende in eine der
Steckaufnahmen (4) des Deckrahmens (3) einsteckbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bausatz für einen
Abfallsammler, mit einem Bodenelement und einem
Deckrahmen, die in ihrem Randbereich jeweils dieselbe
Anzahl Steckaufnahmen aufweisen, und mit gleich lan-
gen Stegelementen in derselben Anzahl, wobei jedes
Stegelement über ein erstes Ende in eine der Steckauf-
nahmen des Bodenelements und über ein in Längsrich-
tung des Stegelements von dem ersten Ende beabstan-
detes zweites Ende in eine der Steckaufnahmen des
Deckrahmens einsteckbar ist. Einen derartigen Bausatz
beschreibt die DE 94 07 211 U1. Ein ähnlicher Abfall-
sammler ist auch aus der DE 101 12 205 A1 bekannt.
[0002] Aus dem Stand der Technik bekannte Abfall-
sammler haben häufig den Nachteil, dass sie ein ver-
gleichsweise großes Packmaß aufweisen, was den
Transport und den Versand dieser erschwert. Diese Ab-
fallsammler sind in der Regel auch nur schwierig zu rei-
nigen. Darüber hinaus besteht ein Bedarf nach Abfall-
sammlern, die in ihrer äußeren Erscheinung, insbeson-
dere hinsichtlich ihrer farblichen Gestaltung an die indi-
viduellen Wünsche des Benutzers angepasst werden
können.
[0003] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, einen
Abfallsammler bereit zu stellen, welcher die genannten
Nachteile nicht aufweist. Der vorzuschlagende Abfall-
sammler sollte daher über ein geringes Packmaß verfü-
gen, leicht zu reinigen und darüber hinaus in seinem Er-
scheinungsbild variabel sein.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Bausatz mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Die Ansprüche 2 bis 10 betreffen jeweils vorteilhafte Aus-
führungsformen der Erfindung.
[0005] Der erfindungsgemäße Bausatz für einen Ab-
fallsammler zeichnet sich dadurch aus, dass die Stege-
lemente jeweils eine Außenseite aufweisen, die bei in
das Bodenelement und den Deckrahmen eingesteckten
Stegelementen mit einem Außenumfang des Bodenele-
ments und mit einem Außenumfang des Deckrahmens
fluchtet, wobei die Außenseiten und die Außenumfänge
eine den Abfallsammler umgebende Montageseite für ei-
ne Außenhaut des Abfallsammlers bilden, und wobei der
Bausatz weiterhin eine austauschbare, flexible Außen-
haut aus einem Textil, einer Folie, einer Plane oder der-
gleichen aufweist, mit einer Breite, die mindestens der
Länge der Stegelemente und maximal der Länge der Ste-
gelemente plus die vertikalen Abmessungen des Außen-
umfangs des Bodenelements und des Deckrahmens ent-
spricht. Erfindungsgemäß wird somit ein Bausatz bereit-
gestellt welcher in seinem Grundaufbau aus einem ver-
gleichsweise flachen Bodenelement und einem ver-
gleichsweise flachen Deckrahmen sowie einer Anzahl
länglicher Stegelemente besteht. Diese Teile sind über
ein Stecksystem miteinander verbunden und somit ein-
fach montier- und demontierbar. Dadurch weist der Bau-
satz nicht nur ein geringes Packmaß auf, die Einzelteile
sind auch leicht zu reinigen. Das Bodenelement, der

Deckrahmen sowie die Stegelemente können als einfach
zu reinigende Kunststoff-Spritzgusselemente ausgebil-
det sein.
[0006] Um die Montage des Abfallsammlers zu verein-
fachen, ist bei einer Ausführungsform der Erfindung vor-
gesehen, das die Steckaufnahmen identisch ausgebildet
und die Stegelemente Gleichteile sind.
[0007] Gemäß einer Ausführungsform sind der Deck-
rahmen und das Bodenelement im Wesentlichen qua-
dratisch ausgebildet. Grundsätzlich können sie auch je-
de andere, geeignete Geometrie aufweisen, beispiels-
weise rund sein. Bei der Ausführungsform mit einem im
Wesentlichen quadratischen Deckrahmen und Bodene-
lement ist in jeder der vier Ecken des Deckrahmens und
des Bodenelements zwischen diesen ein Stegelement
in fluchtende Steckaufnahmen von Bodenelement und
Deckrahmen einsteckbar, wobei die Stegelemente im
Querschnitt senkrecht zu ihrer Längsrichtung einen Vier-
telkreis beschreiben. Vorzugsweise verbinden die Steg-
elemente somit in vertikaler Richtung die fluchtenden
Ecken von Deckrahmen und Bodenelement, so dass in
horizontaler Richtung zwischen den Stegelementen Öff-
nungen ausgebildet sind.
[0008] Ist die Außenhaut aus einer Plane oder einem
Textil gefertigt, kann sie vom Benutzer beispielsweise
über einen Klettverschluss an dem aus Bodenelement,
Deckrahmen und Stegelementen bestehenden Skelett
des Abfallsammlers befestigt werden. Durch Austausch
der Außenhaut kann auch die äußere Erscheinung des
Abfallsammlers variiert werden. Weiterhin bietet eine
derartige, austauschbare Außenhaut die Möglichkeit,
dass sie bei Bedarf zu Reinigungszwecken entfernt und
nach erfolgter Reinigung wieder an dem Abfallsammler-
skelett befestigt werden kann. Auch diese Ausführungs-
form geht somit auf den Bedarf nach einem einfach zu
reinigenden und in seiner optischen Gestaltung variablen
Abfallsammler ein.
[0009] Vorzugsweise weist die Außenhaut eine Länge
auf, die mindestens dem lichten, horizontalen Abstand
von zwei benachbarten Stegelementen oder mindestens
der Länge des Umfangs des Bodenelements und des
Deckrahmens entspricht, wenn die Stegelemente in die
Steckaufnahmen eingesteckt sind.
[0010] Für einen Abfallsammler mit einem Trittdeckel
weist der Bausatz weiterhin einen schwenkbaren an den
Deckrahmen anscharnierten Deckel, eine an dem Bo-
denelement anscharnierte Betätigungswippe sowie eine
Druckstange auf. Die Betätigungswippe weist eine Tritt-
seite und eine Betätigungsseite auf, welche einen Winkel
zwischen ungefähr 140° und 175° einschließen, wobei
die Betätigungsseite im montierten Zustand über die
Druckstange an dem Deckel angreift Alternativ ist der
Abfallsammler ohne Trittdeckel auch als Papierkorb oder
dergleichen zu verwenden.
[0011] Bei einer optisch besonders ansprechenden
Ausführungsform ist die Betätigungswippe ein das Bo-
denelement unter einem Abstand umlaufender Bügel.
Dabei kann die Betätigungswippe beispielsweise einen
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runden oder einen rechteckigen Querschnitt, mit oder
ohne gerundete Ecken aufweisen.
[0012] Dabei kann ein erster U-förmige Abschnitt des
Bügels die Trittseite und ein zweiter U-förmiger Abschnitt
die Betätigungsseite bilden. Die Trittseite und die Betä-
tigungsseite gehen in an zwei gegenüberliegenden
Knickstellen ineinander über, wobei der Bügel um eine
sich durch die Knickstellen erstreckende Achse drehbar
gelagert ist.
[0013] Der erfindungsgemäße Bausatz ermöglicht es
auch, dass auf einfache Weise das Fassungsvolumen
des Abfallsammlers durch Variation seiner Höhe verän-
dert werden kann. Dazu ist erfindungsgemäß ein Zube-
hörkit für einen Bausatz der zuvor beschriebenen Art vor-
gesehen, der einen Satz gleichartiger Austauschstege-
lemente, die sich in ihrer Länge um einen bestimmten
Betrag von der Länge der Stegelemente unterscheiden,
und eine Austauschdruckstange aufweist, die sich in ih-
rer Länge um denselben Betrag von der Länge der Druck-
stange unterscheidet.
[0014] Es kann gemäß einer weiteren Ausführungs-
form vorgesehen sein, dass der Deckel im Scharnierbe-
reich ein Dämpfungselement aufweist, von dem er beim
Schließen gebremst wird.
[0015] Der Deckrahmen kann an einer Auflageseite für
den Deckel eine Gummilippe aufweisen, die für eine Ab-
dichtung zwischen dem Deckrahmen und dem Deckel
sorgt. Eine weitere Gummilippe an einer Aufstandsfläche
des Bodenelementes verhindert ein Verrutschen des Ab-
fallsammlers auf dem Fußboden.
[0016] Ein offener Papierkorb (ohne Deckel) kann
auch dadurch erreicht werden, dass anstelle des Deck-
rahmens ein weiteres Bodenelement verbaut wird, wobei
das Bodenelement bei dieser Ausführungsform ein offe-
ner Bodenrahmen ist, ähnlich zu dem Deckrahmen oder
ein Deckrahmen, wobei der untere Bodenrahmen des
Papierkorbs wahlweise mit einer Bodenwanne ver-
schließbar ist.
[0017] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden an-
hand der nachstehenden Figuren erläutert. Dabei zeigt:

Figur 1a und 1b zwei perspektivische Ansicht einer
Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Abfallsammlers von schräg
vorne und von schräg hinten; und

Figur 2 eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen flexiblen Außen-
haut.

[0018] Die Figuren 1a und 1b zeigen einen bis auf die
Montage der Außenhaut (nicht dargestellt, siehe Figur
2) fertig montierten Abfallsammler 1. Der Abfallsammler
1 weist ein Bodenelement 2, einen Deckrahmen 3 und
sich zwischen diesen vertikal erstreckende Stegelemen-
te 5 auf. Das Bodenelement 2 und der Deckrahmen 3
sind im Wesentlichen quadratisch mit gerundeten Ecken
ausgebildet, wobei die Stegelemente 5 gerade die Ecken

des Bodenelements 2 mit fluchtenden Ecken des Deck-
rahmens 3 verbinden. Zwischen benachbarten Stegele-
menten 5 ist eine Öffnung ausgebildet. An dem Boden-
element 2 ist eine Betätigungswippe 10 anscharniert,
welche eine Trittseite 12 und eine Betätigungsseite 13
aufweist. Die Betätigungsseite 13 ist über eine Druck-
stange 11 mit einem Deckel 9 gekoppelt, welcher an dem
Deckrahmen 3 anscharniert ist. Die Trittseite 12 und die
Betätigungsseite 13 sind jeweils als ein U-förmiger Ab-
schnitt ausgebildet, wobei die beiden U-förmigen Ab-
schnitte an zwei gegenüberliegenden Knickstellen 14 in-
einander übergehen und dabei einen Winkel von ca. 170°
einschließen.
[0019] Die Stegelemente 5 weisen eine Außenseite 6
auf, die jeweils mit einem Außenumfang 7 des Bodene-
lement 2 und einem Außenumfang 7 des Deckrahmens
3 fluchtet. Die Außenseiten 6 sowie die Außenumfänge
7 bilden eine Montageseite für eine flexible Außenhaut
(siehe Figur 2). Zur Befestigung der Außenhaut an der
Außenseite 6 der Stegelemente 5 oder an den Außen-
umfängen 7 des Bodenelements 2 oder des Deckrah-
mens 3 können diese Klettverbinder 15 aufweisen.
[0020] Die in Figur 2 gezeigte Außenhaut 8 kann bei-
spielsweise aus einem Textil, aber auch aus einer LKW-
Plane gefertigt sein, wobei Letztere den Vorteil hat, be-
sonders pflegeleicht zu sein. Die Außenhaut weist eine
Breite B auf, welche der Länge der Stegelemente 5 zu-
züglich der vertikalen Abmessungen des Außenumfangs
7 des Bodenelements 2 und des Deckrahmens 3 ent-
spricht. Die Außenhaut 8 weist eine Länge L auf, welche
zur Ausbildung eines Überlappungsbereichs etwas grö-
ßer als die Länge des Außenumfangs 7 des Bodenele-
ments 2 und des Deckrahmens 3 ist. In dem Überlap-
pungsbereich können die Enden der Außenhaut 8 in
Längsrichtung mit Hilfe von Klettverbindern 15 miteinan-
der verbunden sein. Es sind jedoch auch andere Verbin-
dungstechniken der Außenhautenden denkbar. An den
sich in Längsrichtung erstreckenden Rändern der Au-
ßenhaut 8 sind ebenfalls Klettverbinder 15 vorgesehen,
welche mit entsprechenden Klettverbindergegenstücken
am Außenumfang 7 des Bodenelements und des Deck-
rahmens 3 verbunden werden können.

Patentansprüche

1. Bausatz für einen Abfallsammler (1), mit einem Bo-
denelement (2) und einem Deckrahmen (3), die in
ihrem Randbereich jeweils dieselbe Anzahl Steck-
aufnahmen (4) aufweisen, und mit gleich langen Ste-
gelementen (5) in derselben Anzahl, wobei jedes
Stegelement (5) über ein erstes Ende in eine der
Steckaufnahmen (4) des Bodenelements (2) und
über ein in Längsrichtung des Stegelements (5) von
dem ersten Ende beabstandetes zweites Ende in
eine der Steckaufnahmen (4) des Deckrahmens (3)
einsteckbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stegelemente (5) jeweils eine Außenseite (6) auf-
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weisen, die bei in das Bodenelement (2) und den
Deckrahmen (3) eingesteckten Stegelementen (5)
mit einem Außenumfang (7) des Bodenelements (2)
und mit einem Außenumfang (7) des Deckrahmens
(3) fluchtet, wobei die Außenseiten (6) und die Au-
ßenumfänge (7) eine den Abfallsammler (1) umge-
bende Montageseite für eine Außenhaut (8) des Ab-
fallsammlers bilden, und wobei der Bausatz weiter-
hin eine austauschbare, flexible Außenhaut (8) aus
einem Textil, einer Folie, einer Plane oder derglei-
chen aufweist, mit einer Breite (B), die mindestens
der Länge der Stegelemente (5) und maximal der
Länge der Stegelemente (5) plus die vertikalen Ab-
messungen des Außenumfangs (7) des Bodenele-
ments und des Deckrahmens (3) entspricht.

2. Bausatz nach Anspruch 1, bei dem die Steckaufnah-
men (4) identisch ausgebildet und die Stegelemente
(5) Gleichteile sind.

3. Bausatz nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Deck-
rahmen (3) und das Bodenelement (2) im Wesentli-
chen quadratisch sind, wobei in jeder Ecke von
Deckrahmen (3) und Bodenelement (2) zwischen
diesen ein Stegelement (5) in fluchtende Steckauf-
nahmen (4) von Bodenelement (2) und Deckrahmen
(3) einsteckbar ist, wobei die Stegelemente (5) im
Querschnitt senkrecht zu ihrer Längsrichtung einen
Viertelkreis beschreiben.

4. Bausatz nach Anspruch 1, bei dem die Außenhaut
(8) eine Länge (L) aufweist, die mindestens dem lich-
ten Abstand von zwei benachbarten Stegelementen
(5) oder mindestens der Länge des Außenumfangs
(7) des Bodenelements (2) und des Deckrahmens
(3) entspricht.

5. Bausatz nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, der weiterhin einen schwenkbar an dem Deck-
rahmen (3) anscharnierten Deckel (9), eine an dem
Bodenelement (2) anscharnierte Betätigungswippe
(10) und eine Druckstange (11) aufweist, wobei die
Betätigungswippe (10) eine Trittseite (12) und eine
Betätigungsseite (13) aufweist, die einen Winkel zwi-
schen ungefähr 140° und 175° einschließen, und
wobei die Betätigungsseite (13) über die Druckstan-
ge (11) an dem Deckel (9) angreift.

6. Bausatz nach Anspruch 5, bei dem die Betätigungs-
wippe (10) ein das Bodenelement (2) unter einem
Abstand umlaufender Bügel ist.

7. Bausatz nach Anspruch 6, bei dem die Betätigungs-
wippe (10) einen runden oder einen rechteckigen
Querschnitt, mit oder ohne gerundete Ecken, auf-
weist.

8. Bausatz nach Anspruch 6 oder 7, bei dem ein erster

U-förmiger Abschnitt des Bügels die Trittseite (12)
und ein zweiter U-förmiger Abschnitt die Betäti-
gungsseite (13) bildet, die in an zwei gegenüber lie-
genden Knickstellen (14) ineinander übergehen, wo-
bei der Bügel um eine sich durch die Knickstellen
(14) erstreckende Achse drehbar gelagert ist.

9. Bausatz nach Anspruch 1, bei dem das Bodenele-
ment einen Bodenrahmen und eine diesen wahlwei-
se verschließende Bodenwanne aufweist, wobei der
Bodenrahmen und die Bodenwanne als separate
Bauteile ausgebildet sind.

10. Bausatz nach einem der Ansprüche 5 bis 8, der wei-
terhin ein Zubehörkit mit einem Satz gleichartiger
Austauschstegelemente, die sich in ihrer Länge um
einen bestimmten Betrag von der Länge der Stege-
lemente (5) unterscheiden, und mit einer Austausch-
druckstange, die sich in ihrer Länge um denselben
Betrag von der Länge der Druckstange (11) unter-
scheidet, aufweist.
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